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Literatur zur Rechtsgeschichte

Mithilfe der folgenden Literatur können Sie die angesprochenen Probleme vertiefen. Sie
finden dort weitergehende Hinweise auf Quellen, Forschungsstand und Forschungslite-
ratur. Diese Liste ersetzt keine Forschungsbibliographie. Viele gute Bücher sind nicht er-
wähnt. Die Liste soll eine erste Orientierung gewährleisten und den Interessierten nicht
„erschlagen“. Aber warum ist das alles nur so kompliziert?

Der Kampf mit der Literatur

Dieses Skript richtet sich an interessierte Normalstudentinnen und -studenten. Es kann
aber auch für die Schwerpunktprüfung dienen. Die Literatur in den Fußnoten ist be-
wusst knapp gehalten. Natürlich ist es möglich, die Literaturhinweise stark zu vermeh-
ren, doch wird das den praktischen Möglichkeiten von Studenten nicht gerecht. 1.000
Seiten schreiben, die Normalstudenten überfordern, ist leichter als kurz zu bleiben…
Das Skript geht einen Mittelweg, indem es einen kurzen Text in den Fußnoten mit Bele-
gen und Verweisen zu weiterführenden Monographien, Aufsätzen und Handbucharti-
keln versieht, und das folgende Verzeichnis voranstellt. Rechtshistorische Aufsätze in
Ausbildungszeitschriften sind leider selten geworden; sie sind daher häufig älteren Da-
tums. Die folgende Lehrbuchliteratur ist vielfach in den Fußnoten nicht verarbeitet wor-
den. Ihre Nennung hier hat den Zweck, die Studentinnen und Studenten bei der Suche
nach Lehrbüchern zu unterstützen, die umfangreicher oder spezieller als dieses Skript
die besprochenen Themen behandeln und so eine andere Perspektive auf den Stoff bie-
ten. 

Die Fülle der zur Verfügung stehenden Bücher ist verwirrend und bedarf, auch für die
Studentinnen und Studenten, die das Fach vertiefen wollen, einiger Erklärungen. Schon
die Titel der Bücher spiegeln unterschiedliche Traditionen und Konzepte wider, die Sie
nach der Lektüre des folgenden Textes besser verstehen werden.

Die Tradition und Fächer der Rechtsgeschichte

Die moderne Rechtsgeschichte als Wissenschaftsdisziplin und Lehrfach entwickelte sich
im Grunde seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts (vgl. dazu ab Rn. 472). Sie unterteilt
sich (u.a.) in folgende Teildisziplinen:

Das römische Recht hat die Zeit von 753 vor Chr. bis zur Kompilation unter Justinian
534 n.Chr. zum Gegenstand. Im Mittelpunkt steht das römische Privatrecht, welches
die Entwicklung des Privatrechts in diesem mehr als 1.000 Jahre umfassenden Zeitraum
beschreibt. Durch die Rezeption des römischen Rechts im Hochmittelalter in Italien kam
es zur Entwicklung eines ius commune, also eines allgemeinen (römischen) Rechts in Eu-
ropa, das in vielem die Basis für das heutige Recht bildet. 

Neben diese Fächer trat im 19. Jahrhundert die Deutsche Rechtsgeschichte. Beschrie-
ben wird die Geschichte des Rechts von den ,Germanen‘ in der Spätantike (ca. 450
n.Chr.) bis zum Ende des ersten deutschen Kaiserreichs (1806). Der Schwerpunkt lag ei-
nerseits in der ,germanischen‘ Zeit bis zum Hochmittelalter und andererseits im Verfas-
sungsrecht, vor allem vor dem Westfälischen Frieden (1648).
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Parallel wurde das sog. deutsche Privatrecht entwickelt. Hier versuchten Wissenschaft-
ler vor allem des 19. Jahrhunderts, dem römischen Recht ein allgemeines Privatrecht auf
‚deutsch-germanischer’ Grundlage an die Seite zu stellen. Dieses allgemeine deutsche
Recht gab es so nicht. Es wurde aus den sehr zersplitterten Rechtsquellen konstruiert
(vgl. Rn. 526 ff.).

Im 20. Jahrhundert, forciert durch die Studienordnung der Nationalsozialisten von 1935,
trat die Verfassungsgeschichte der Neuzeit an die Seite der bisherigen Fächer. Hier
studierte man – oft als Nebenfach des öffentlichen Rechts – die Geschichte des Verfas-
sungsrechts seit dem Westfälischen Frieden von 1648. Die gleichzeitig in den Vorle-
sungskanon aufgenommene Privatrechtsgeschichte der Neuzeit wollte im Anschluss
an das (all)gemeine römische Privatrecht die Entwicklung des Privatrechts in Europa
von der Rezeption bis in das 20. Jahrhundert hinein aufzeigen. Ungeachtet des damali-
gen Zwecks, Rechtsgeschichte für die NS-Ideologie zu instrumentalisieren, haben sich
beide Teildisziplinen über 1945 hinaus erhalten.

Nachdem sich frühe Werke der deutschen Rechtsgeschichte auf das Strafrecht der ‚Ger-
manen’ und des Mittelalters konzentriert hatten, entwickelte sich besonders nach dem
Zweiten Weltkrieg ein eigenes Fach Strafrechtsgeschichte. Es geht um die Entwick-
lung der strafrechtlichen Ideen, des Strafprozesses, aber auch des materiellen Straf-
rechts und aller Gesetze bis in die neueste Zeit. 

Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts hinzugekommen ist die juristische Zeitge-
schichte oder auch neueste Rechtsgeschichte. Hier konzentriert man sich im Wesent-
lichen auf die Rechtsentwicklungen des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen die Be-
schreibung des nationalsozialistischen Rechts und jüngst auch das Recht der DDR. Das
ist „Geschichte, die noch qualmt“ (Barbara Tuchman), etwa beim Rechtsvergleich von
Diktaturen und dem Übergang von autoritären zu demokratischen Gesellschaften (tran-
sitional justice). Aber auch die Geschichte der Bundesrepublik bis in die „Berliner Repu-
blik“ wird inzwischen rechtshistorisch erforscht.

In jüngster Zeit werden zunehmend Rechtswissenschaftsgeschichte, Wirtschaftsrechts-
geschichte und Rechtsgeschichte als Globalgeschichte betrieben. Für die Zukunft ist
mit Forschung im Rahmen einer Digital Legal History zu rechnen.
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Überblick über die römische Rechtsgeschichte

1

1. Teil

1. Teil: Überblick über die römische Rechtsgeschichte

1. Abschnitt: Einleitung

1Römisches Recht galt in einem Zeitraum von mehr als tausend Jahren (ca. 500 vor bis
500 n.Chr.); also vom kleinen Stadtstaat bis zum Riesenreich. Rom und sein Recht be-
herrschten den Mittelmeerraum. Im Hoch- und Spätmittelalter drang römisches Recht
allmählich in die europäischen Rechtsordnungen ein (Rn. 279). Es bildet als ius commu-
ne (= [all]gemeines Recht) die Basis der meisten Rechtsordnungen in Europa. Auch das
BGB stellte (nach einer Kritik am ersten Entwurf) „in Paragraphen gegossenes römisches
Recht“ dar.

Versuche, ein gemeinsames europäisches Zivilrecht zu schaffen, machen sich diese Tatsache wieder
verstärkt zunutze.1

Die Darstellung folgt der üblichen zeitlichen Einteilung in die Republik (510–31 v.Chr.),
den Prinzipat (31 v.Chr. bis ca. 300 n.Chr.) und den Dominat (ca. 300 bis 476 n.Chr.). Um
die römische Rechtsgeschichte genau darzustellen, müsste sie nicht statisch, sondern
als Prozess vorgeführt werden. Ähnlich wie das Recht heute entsteht, umstritten in Par-
lamenten und Öffentlichkeit, durch Gesetze oder Gerichtsurteile, nach Vorbereitung
oder später kommentiert durch die Wissenschaft, so entstand es auch damals. 

2Der durch die folgende punktuelle Darstellung des römischen Rechts erweckte Eindruck
ist daher notwendig verzerrt. Die kurze Darstellung soll nur dem Vorurteil vorbeugen, in
der Antike, die uns heute vom Gefühl und vom Verstand her sehr fern ist, habe ein juris-
tisches Vakuum bestanden.

In diesen großen Zeitabschnitten lassen sich Kontinuitäten aufzeigen. Dem Erreichen
bestimmter rechtlicher Positionen (Beteiligung der Plebejer an der Rechtsetzung, Er-
richtung des Kaisertums) ging nicht selten ein jahrhundertelanger Kampf voraus, in
dem sich politische, wirtschaftliche oder soziale Auseinandersetzungen normativ ver-
festigten.

3Die Entwicklung von Instituten des römischen Rechts wie des frei vereinbarten Vertrags
oder des Testaments setzte freilich oft eine lange wissenschaftliche Auseinanderset-
zung voraus. Das später sog. Corpus Iuris Civilis des Kaisers Justinian führte in der ersten
Hälfte des 6. Jahrhunderts diese Traditionen zusammen (Rn. 72).

Von verschiedenen antiken Rechtsordnungen soll allein das römische Recht in aller Kürze dargestellt
werden.2

Selbstverständlich besaßen auch andere antike Hochkulturen Rechtsordnungen. Bekannt ist etwa das
Recht der im Zweistromland lebenden Babylonier, das im Codex Hammurabi (ca. 1750 v.Chr.) nieder-
gelegt wurde. Letzterer ist als Stele erhalten, die im Louvre (Paris) und im Pergamon-Museum (Berlin)
zu sehen ist. Auch die ägyptische Hochkultur brachte in vorrömischer Zeit ein Recht hervor, das sich
unter anderem mit Grundstücksproblemen befasste, die aufgrund der jährlichen Nilüberschwemmun-
gen entstanden. 

1 Vgl. Zimmermann JZ 1992, 8 ff.
2 Vgl. den kurzen Überblick über andere antike Rechte in: Wieacker, Rechtsgeschichte, in: Badura u. a. (Hrsg.), Das Fischer-

Lexikon, 1987, S. 148 ff.
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1. Teil

In Griechenland wurden die Rechte des Drakon (unsicher, ca. 620 v.Chr.), bis heute berüchtigt für seine
sprichwörtliche („drakonische“) Härte, und von Solon (594/93 v.Chr.) bekannt; beide enthielten vor-
nehmlich Strafrecht. Dass griechische Philosophen wie Aristoteles (384–322 v.Chr.) und Plato
(427–347 v.Chr.) das Denken über Recht und Gerechtigkeit zu einem ihrer Hauptgegenstände machten,
bedarf kaum der Erwähnung.

Das römische Recht war – erstmals in der Rechtsgeschichte – wissenschaftlich durch-
drungenes Recht und bildete so die Grundlage des Rechts nicht allein im römischen
Stadtstaat und in der gesamten Mittelmeerwelt, sondern bis in die heutige Zeit.

2. Abschnitt: Republik (510–31 v.Chr.)

A. Geschichte und Ständekampf

4 Nach der sagenhaften Gründung Roms im Jahre 753 v.Chr. durch Romulus und Remus
stand die zunächst unbedeutende Stadt unter der Herrschaft etruskischer Könige. Die
Römer lebten seit ca. 1.000 v.Chr. überwiegend von landwirtschaftlicher Tätigkeit. Nach
der durch Livius überlieferten Vertreibung des letzten etruskischen Königs Tarquinius
Superbus ca. 510 v.Chr. begann die Zeit der Republik, die durch zwei Entwicklungen ge-
kennzeichnet war:

n Der Stadtstaat mit einer bäuerlichen Wirtschaft entwickelte sich zur Großmacht,
zum beherrschenden Staat im Mittelmeerraum. Das große römische Reich beruhte
auf einem ausdifferenzierten politischen System. Es konnte nur durch eine gewaltige
Armee beherrscht werden. Diese bedurfte wie der Staat einer strukturierten Verwal-
tung. Rom beruhte wirtschaftlich auf der Ausbeutung der eroberten Provinzen und
einer hoch entwickelten Verkehrswirtschaft. Armee, Verwaltung und Wirtschaft
konnten nicht ohne Rechtsnormen gesteuert werden.

n Der Ständekampf zwischen Patriziat und Plebs wurde um die rechtliche Gleichstel-
lung geführt, insbesondere ging es um die Teilnahme an den öffentlichen Ämtern
und der Regierungsgewalt. Am Ende standen Normen, die das Erreichte festschrie-
ben.

I. Ständekampf

5 Die politisch und sozial entscheidende Macht im römischen Gemeinwesen bildeten die
patrizischen Familien. Die Patrizier stellten die Mitglieder des Senats und der Priester-
schaft. Plebejer, die während der Republik nicht als „dritter Stand“ zu verstehen sind,
sondern als alle römischen nicht patrizischen Bürger, waren weder zum Senat noch zu
den Priesterämtern zugelassen. Als Ergebnis des Ständekampfes bildete sich in der spä-
teren Republik eine neue Mittelschicht heraus, die Nobilität. Diese setzte sich sowohl
aus Plebejern als auch Patriziern zusammen und bezeichnet den regierenden Adel.3

3 Vgl. hierzu Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14. Aufl. 2005, S. 29 ff.
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1. Magistrat, Volksversammlung und Senat

6Im Laufe von zwei Jahrhunderten wurde eine Anzahl von öffentlichen Ämtern geschaf-
fen, zu denen sich die Plebs nach und nach den Zugang erkämpfte. Bei allen Magistra-
ten handelte es sich um unentgeltlich ausgeübte Ehrenämter, die zur besseren Kont-
rolle jeweils von zwei Amtsinhabern (Kollegialität) ausgeübt wurden. Das Wort Ma-
gistrate bezeichnet also das Amt ebenso wie die Amtsträger, die in ihrer Stellung eher
einem heutigen Minister als einem Beamten entsprachen. Mit dem Prinzip der Kollegia-
lität einher ging auch das Interzessionsrecht, d.h. die Möglichkeit, mit einem Veto Ent-
scheidungen des anderen Amtsinhabers zu verhindern. Die Ämter konnte man in der
Regel nur ein Jahr bekleiden (Annuität). 

7Das größte Imperium (= Befehlsgewalt) stand den zwei Konsuln zu, denen die Führung
der Innen- und Außenpolitik oblag und die den militärischen Oberbefehl hatten. Zudem
hatten die Konsuln in einem Falle des Staatsnotstandes im Einvernehmen mit dem Se-
nat einen Diktator einzusetzen, dessen Herrschaft auf sechs Monate begrenzt war und
der in dieser Zeit eine völlig unbeschränkte Befehlsgewalt innehatte. Um Zugang zum
Konsulat zu erhalten, musste der cursus honorum, die Ämterlaufbahn, durchlaufen
werden: Quästor, Ädil (oder später auch Volkstribun), Prätor.

8Der Quästor war für Verwaltung und Steuern zuständig sowie Hilfsbeamter der Kon-
suln. Plebejer wurden hierfür von der Mitte des 5. Jhs. v.Chr. an zugelassen. 

9Die Ädile hatten die Marktaufsicht und die Polizeigewalt inne. Sie stammten aus der
Plebs. Ihnen wurden ab 367 v.Chr. (Leges Licinae Sextiae) kurulische (= patrizische) Ädile
an die Seite gestellt, die in der Folge auch die Marktgerichtsbarkeit sowie die Aufsicht
über so unterschiedliche Einrichtungen wie Straßen, Bäder, Bordelle und Getreidever-
sorgung innehatten.

10Ab der Einrichtung des Konsulats im Jahre 367 v.Chr. stellte der Prätor das zweithöchste
Amt der Republik dar. Zu Beginn der Republik noch Träger der höchsten Staatsgewalt,
waren die Prätoren nunmehr auf die Rspr. beschränkt. Der Prätor veröffentlichte zu Be-
ginn seiner Amtszeit ein Programm, welches sowohl bestehende als auch neue Klage-
formeln, die zulässigen Aktionen und Einreden im späteren Prozess, enthielt. Die Präto-
ren erklärten also vor Amtsantritt, wie sie in bestimmten Fällen entscheiden würden. Sie
banden sich selbst. Auf diesem Wege hatten sie die Möglichkeit zur Weiterentwicklung
des Privatrechts.

11Die Zensoren schließlich waren für Volkszählungen und Sittenaufsicht zuständig. Dieses
Amt wurde nur alle 5 Jahre für 18 Monate besetzt. Zensoren entschieden auch über den
Zugang zum Senat. Dieses Amt folgte in der Ämterlaufbahn wegen seines hohen Anse-
hens zumeist dem Konsulat nach. 

12Die Wahl der Amtsträger sowie die Entscheidung über Krieg und Frieden oblag der Zen-
turiatsversammlung. Alle römischen Bürger waren entsprechend ihrem Vermögen in
193 Zenturien (= Hundertschaften) eingeteilt. Die Einteilung entsprach der militäri-
schen Gliederung des römischen Volkes.

Rechtsgeschichte.fm  Seite 3  Mittwoch, 19. Juni 2019  1:16 13



Überblick über die römische Rechtsgeschichte

4

1. Teil

13 Kontrolliert wurden die Magistrate durch den Senat. Dieser bestand aus ehemaligen
Amtsträgern und hatte formell wenig Befugnisse; er konnte lediglich „Ratschläge“ ertei-
len (senatus consulti). Dennoch hatte er faktisch großen Einfluss, resultierend vor al-
lem daraus, dass er der ruhende Pol neben den ständig wechselnden Magistraten war.

14 Als Vertreter der Plebs fungierten ab 494 v.Chr. die Volkstribunen, die auch gegenüber
allen Amtsträgern sakrosankt (= unverletzlich) waren und die ein Vetorecht gegenüber
Gesetzen hatten sowie das Recht, jeden magistratischen Eingriff gegenüber einem Bür-
ger zu unterbinden. Die Volkstribunen leiteten auch die Versammlungen der Plebs, de-
ren Beschlüsse (Plebiszite) ab dem Jahre 287 v.Chr. (Lex Hortensia) förmlich ergangenen
(den in der Volksversammlung beschlossenen Gesetzen – leges) gleichgestellt waren. 

Diese Ausführungen stellen das komplexe System der Ämterverteilung dar und zeigen
auf, welche politischen Kämpfe sich hinter jeder Konzession verbargen, die sich schließ-
lich in einer Rechtsposition verfestigte.

2. Zwölf-Tafel-Gesetz

15 Der größte Erfolg der Plebs im Kampf gegen das Patriziat gelang im 5. Jh. v.Chr. mit der
Durchsetzung ihrer Forderung nach schriftlicher Fixierung des Rechts. Zur Zeit der
Könige hatten allein die Priester, die aus dem Patriziat stammten, Rechtskenntnisse.
Durch das Zwölf-Tafel-Gesetz wurden grundlegende Rechtsregeln für jeden Römer
zugänglich. Es stellte somit einen wesentlichen Beitrag zu Rechtssicherheit dar. Die
bronzenen Tafeln wurden auf dem Forum aufgestellt. Ihr Inhalt ist heute leider nur noch
bruchstückhaft überliefert.4

Zusammengestellt wurde das Gesetz von einer 10-Männer-Kommission (den decem viri),
von der berichtet wird, sie hätte sich von griechischen Gesetzen inspirieren lassen. Die
Tafeln enthielten Regeln über den Zivilprozess (wahrscheinlich Tafeln I–III) sowie zum
Familien-, Vormundschafts- und Erbrecht (IV–V), Sachenrecht, insbesondere Nachbar-
recht (VI–VII), Strafrecht (VIII–IX) und Sakralrecht (X). Eine strenge Trennung von Straf-
und Zivilrecht kannten die Römer allerdings nicht.

Die Tafeln XI und XII wurden von einer zweiten 10-Männer-Kommission hinzugesetzt und enthielten
verschiedene Ergänzungen.

16 Wie bedeutsam die Gesetze im Rechtsverständnis der Römer waren, zeigt die Tatsache,
dass man als Schüler noch zu Zeiten Ciceros das Gesetz auswendig lernen musste,5 und
dass noch im 2. Jh. n.Chr., mehr als 500 Jahre, nachdem die Originaltafeln beim Gallier-
brand (387 v.Chr.) vernichtet worden sein sollen, der römische Jurist Gaius einen Kom-
mentar der Zwölf Tafeln in sechs Bänden herausgab. 

4 Vgl. Huchthausen u.a. (Hrsg.), Römisches Recht, 1975, S. 3 ff.; Düll (Hrsg.), Das Zwölftafelgesetz. Texte, Übersetzungen
und Erläuterungen, 7. Aufl. 1995.

5 Cicero, De legibus, 2.23.59, zitiert nach Nickel (Hrsg.), Über die Gesetze. Stoische Paradoxien / De legibus. Paradoxa Stoi-
corum, 3. Aufl. 2011, S. 136 f.
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Beispiele:6 

II. Kriegerische Auseinandersetzungen und Ausdehnung Roms

17Der Aufstieg Roms zur Weltmacht musste zu Veränderungen des Rechts führen. Die
Rechtsregeln, die für einen kleinen überschaubaren Stadtstaat entwickelt wurden, pass-
ten für ein Riesenreich ebenso wenig, wie die alte Verwaltung und das ursprüngliche
politische System für die Verhältnisse in der Kaiserzeit angemessen sein konnten. 

B. Recht und Rechtswissenschaft

I. Priesterrecht, Legisaktionenverfahren

18Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Durchsetzung der Plebs gegenüber dem Adel
durch die Zulassung zu Priesterämtern (300 v.Chr., Lex Ogulnia). Trotz der XII Tafeln
besaßen die Priester faktisch ein Monopol der Rechtskenntnis und, wichtiger noch,
der Rechtsanwendung. Alle Rechtshandlungen der Zeit, auch der Prozess, waren in ho-
hem Maße von der Einhaltung ritueller Formen abhängig, die ursprünglich nur die Pries-
ter kannten.

19Das wurde besonders im Legisaktionenverfahren  deutlich. Gaius, der sein berühmtes
Institutionen-Lehrbuch – Einführungslehrbuch für Anfänger – ca. 160 n.Chr. schrieb, be-
richtet über den Legisaktionenprozess, also über ein zu seiner Zeit bereits unübliches
Verfahren (IV, 11):

„Die Klagen, die unsere Vorfahren anwandten, wurden Legisaktionen genannt, entweder weil sie in Ge-
setzen (leges) überliefert waren – damals waren nämlich Edikte der Prätoren, in denen die meisten Kla-
gen eingeführt worden sind, noch nicht üblich[7] – oder deswegen, weil sie genau an die Worte des Ge-
setzes angepaßt waren und deshalb als genauso unverletzlich galten wie die Gesetze. Daher gibt es
eine Rechtsauskunft,[8] daß jemand, der wegen abgehauener Weinstöcke geklagt und dabei in der
Klage das Wort ‚Weinstöcke‘ gebraucht hatte, seinen Prozess verloren habe, weil er das Wort ‚Bäume‘
hätte nennen müssen, denn im Zwölftafelgesetz, nach dem ihm die Klage wegen der abgehauenen Wein-
stöcke zustehe, sei allgemein von ‚abgehauenen Bäumen‘ die Rede.“9

Die Textstelle verdeutlicht die starke Bindung an das gesprochene Wort innerhalb die-
ser Prozessform. Bereits ein einfacher Versprecher führte zum Prozessverlust. Fest vor-
geschriebene Spruchformeln prägten das Verfahren dann auch vor dem Prätor (erster
Verfahrensabschnitt in iure, d.h. vor der Gerichtsstätte). Dieser entschied nach dem Vor-

6 Aus Hausmaninger/Selb, Römisches Privatrecht, 9. Aufl. 2001, S. 17 f.

I. Si in ius vocat, ito. 
Ni it, antestamino: 
igitur em capito.

Wenn der Kläger jemanden vor Gericht ruft, soll der Beklagte gehen.
Wenn der Beklagte nicht geht, soll der Kläger Zeugen auffordern. Dann
soll der Kläger den Beklagten ergreifen.

VIII, 2: Si membrum rupsit, 
ni cum eo pacit, talio esto.

Wenn jemand einem anderen ein Glied verstümmelt und er sich nicht
mit dem Verletzten friedlich einigt, so soll ihm das Gleiche geschehen.
(Vgl. R. Düll, Zwölftafelgesetz. Rekonstruktionsversuch, 1995; F. Wieacker,
Römische Rechtsgeschichte, 1. Abschn. München 1989, S. 287 ff.)

7 Zum prätorischen Edikt im folgenden Abschnitt.
8 Zu den Rechtsauskünften Rn. 30.
9 Übersetzung aus Huchthausen u.a. (Hrsg.), Römisches Recht, 1975, S. 172 f.
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bringen des Klägers darüber, ob eine ,actio‘, ein Klaganspruch für das Begehren zur Ver-
fügung stand. Im dem sich anschließenden Verfahren vor einem Laienrichter (zweiter
Verfahrensabschnitt apud iudicem) wurde letztlich Beweis erhoben und der Streit ent-
schieden.  

20 Der Zugang zur Justiz wurde erleichtert. Zunächst bekam die Plebs Zugang zu Priester-
stellen. Dann veröffentlichte das Ius Flavianum (ca. 300 v.Chr.) die Prozess- und Klage-
formeln, sodass die Rechtswissenschaft sich von einer Geheimwissenschaft entfernte.
Beide Akte sowie die Abspaltung der Prätur markierten den Beginn der weltlichen Juris-
prudenz.

II. Prätor, Prozess und Edikte

21 Zivilprozesse wurden (ab 367 v.Chr.) beim Prätor als dem Jurisdiktionsbeamten/Magis-
trat eingeleitet. Ursprünglich hatte die Rechtsprechungsmacht zum Amt der Konsuln
gehört. Nach der Abspaltung der Prätur vom Konsulat (Rn. 10) erhielten ab 337 v.Chr.
auch Plebejer Zugang zur Prätur.

1. Zivilprozess und „actio“

22 Heute (d.h. seit Windscheid, Rn. 568) trennen wir materielles und formelles (prozessua-
les) Recht; wir unterscheiden den Anspruch (§ 194 BGB) von seiner prozessualen Durch-
setzung. Dem römischen Rechtsdenken war das fremd. Es fasste beides in der actio, der
Klage, zusammen.

23 Der Formularprozess, der nach und nach das Legisaktionenverfahren ersetzte, lief etwa
so ab: Das Verfahren beim Prätor (in iure) sollte die Frage klären, ob für den vom Kläger
behaupteten Sachverhalt eine Möglichkeit zur rechtlichen Durchsetzung gegeben war.
Die zulässigen Klagen entnahm man dem vom Prätor zu Beginn seiner Amtszeit verlaut-
barten Edikt.

Ein Beispiel, wie ein Prätor ein heute aus § 823 Abs. 1 BGB bekanntes Problem behandelte, dass z.B. eine
Kuh einer Person Schaden zugefügt hatte:10

„Gaius Sejus soll Richter sein.

Wenn es sich erweist, dass der Vierfüßer Schaden angerichtet hat, um welche Angelegenheit es hier
geht [… genaue Beschreibung des Geschehens], weswegen der Kläger dem Beklagten entweder den
Schaden zu ersetzen oder das Tier für die Schadenszufügung auszuliefern verpflichtet ist [hiermit waren
die Voraussetzung und die Rechtsfolge festgelegt; vgl. heute § 823 Abs. 1 BGB], dann sollst Du, Richter,
den Beklagten dem Kläger (entweder) in den Geldbetrag verurteilen, den diese Angelegenheit aus-
macht, oder (das Tier) für die Schadenszufügung ausliefern.

Wenn es sich nicht erweist, sollst Du freisprechen.“

Das Quellenbeispiel enthält eine prozessuale Besonderheit, die sich vom heutigen Deliktsrecht unter-
scheidet: Statt den Schaden als solchen ersetzen zu müssen, konnte der Beklagte verurteilt werden, das
schädigende Tier (in anderen Fällen der schädigende Sklave) an den Geschädigten zu übereignen
(Noxalklage, Rn. 51).

10 Nach Liebs, Römisches Recht, 6. Aufl. 2004, S. 38. Weitere Beispiele in Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht,
21. Auf. 2017, § 83 Rn. 11 ff.
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Zumeist übernahmen die Prätoren die Klageformeln von ihren Vorgängern, oft aber
wurden dem Edikt neue Klageformeln hinzugefügt. Bei der actio unterstellte der Prätor
dabei den Klägervortrag als wahr und prüfte, ob das Klagebegehren rechtlich anerkannt
war, d.h. ob eine Klage (eine actio) für das Klagebegehren bestand. Das war der heuti-
gen Schlüssigkeitsprüfung im Zivilprozess ähnlich. Hielt der Prätor den Vortrag für un-
schlüssig, erteilte er keine Klage, und der Prozess war beendet. Hielt er ihn für schlüssig,
so erteilte er dem Kläger eine Klage. Gleichfalls konnte der Prätor dem Beklagten für Ein-
wendungen und Einreden eine exceptio (z.B. exceptio doli = Einrede der Arglist) erteilen.
Die Rechtsfragen wurden somit „vorweg“ geklärt. Beides zusammen, actio und excep-
tio, ergeben die schriftlich vom Prätor erteilte Prozessformel. Diese enthielt eine Verur-
teilung, die durch das Vorliegen der Klagevoraussetzungen bedingt war. Darüber hin-
aus mussten die Parteien sich mit dem Prätor auf die Person eines Laienrichters verstän-
digen, vor dem das Verfahren im zweiten Stadium (apud iudicem) stattfand. Mit der Er-
teilung der Klage und der Einigung auf die Person des Richters war der Streit befestigt
(litis contestatio), modern gesprochen: rechtshängig. Der Laienrichter erhob die ent-
sprechenden Beweise und entschied – nach Maßgabe der vom Prätor erteilten Klage –
durch Urteil.11

2. Zwangsvollstreckung

24Die Zwangsvollstreckung nach den Zwölf-Tafel-Gesetzen zeichnete sich durch große
Härte aus. Der Gläubiger durfte den Schuldner für 60 Tage verhaften lassen. In dieser
Zeit konnte er seine Schuld begleichen. Sodann durfte der Gläubiger den Schuldner im
Wege der Personalexekution töten lassen (strittig) oder ihn in die Sklaverei verkaufen.
Mit dem Übergang zum Formularprozess (Rn. 23) wurde zwar die Möglichkeit der Per-
sonalhaftung nicht abgeschafft, gleichwohl vollstreckten die Gläubiger regelmäßig in
das Schuldnervermögen.12 Anders als heute konnte kein einzelner Gläubiger gegen
den Schuldner vollstrecken. Vielmehr erfolgte eine Gesamtvollstreckung im Konkurs:
Alle Gläubiger ‚liefen zusammen’ (von lat. concurrere), um gegen den Schuldner zu voll-
strecken. Der Schuldner, der es dazu kommen ließ, verfiel der Infamie (infamia), d.h. er
verlor zentrale Rechte als römischer Bürger, insbesondere den Zugang zu Ämtern und
die Prozessfähigkeit. 

3. „Ius gentium“ und „ius civile“

25Ein römischer Bürger lebte nach römischem Recht, d.h. nach der Interpretation der
Zwölf Tafeln. Er konnte sich z.B. in Strafsachen darauf berufen, in Rom von einem römi-
schen Gericht abgeurteilt zu werden, wie es auch der Apostel Paulus getan hat.13 In den
römischen Provinzen galt einheimisches Recht zum Teil weiter. In Italien waren seit den
80er Jahren des ersten Jhs. v.Chr. alle italischen Bundesgenossen in den Bürgerverband
aufgenommen worden und lebten nach römischem Recht. Die Aufnahme der gesam-
ten provinzialen Bevölkerung in das römische Bürgerrecht durch die Constitutio Anto-

11 Vgl. Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, 21. Aufl. 2017, §§ 80 ff.; zur Ablösung des aktionenrechtlichen Denkens
im 19. Jh.: a.a.O., § 28.

12 Vgl. hierzu M. Kaser/R. Knütel, Römisches Privatrecht, S. 387 f.
13 Vgl. Apostelgeschichte 22, 25.
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niniana (212 n.Chr.) hatte aber nicht denselben Effekt. Nach wie vor lebten große Teile
der provinzialen Bevölkerung nach eigenem Recht (beispielsweise in Ägypten, wie Pa-
pyri – ägyptische Urkunden z.B. über Grundstücksgeschäfte und andere Verträge – be-
weisen).

26 Neben dem alten ius civile, nach dem römische Bürger lebten, kannte man das ius gen-
tium:

„Alle Völker, die durch Gesetze oder Gewohnheiten geleitet werden, befolgen teilweise ihr eigenes, teil-
weise das allen Menschen gemeinsame Recht. Denn das Recht, das ein Volk sich selber gibt, ist ihm al-
lein eigen und heißt ius civile, das bedeutet etwa: das einem Staat (civitas) eigentümliche Recht [nicht
etwa: bürgerliches Recht im heutigen Sinne]; das Recht aber, das die natürliche Vernunft unter allen
Menschen begründet, wird in völlig gleicher Weise bei allen Völkern befolgt und heißt ius gentium, das
bedeutet etwa: das Recht, das alle Völker befolgen. Das römische Volk befolgt also teilweise sein eige-
nes, teilweise das gemeinsame Recht aller Menschen.“14

Ius gentium ist also das Recht der Völker. Der Begriff ist aber nicht mit Völkerrecht zu
übersetzen und zu verwechseln, das heute als internationales öffentliches Recht defi-
niert wird, welches die Völkerrechtssubjekte – vor allem Staaten und internationale Ge-
meinschaften wie die UNO – bindet. Das ius gentium, das auf Fremde angewandt wur-
de, war in Wirklichkeit römisches Recht.15 Angewendet wurde es vornehmlich vom
Fremdenprätor, der ab der Mitte des 3. Jh. v.Chr. in Rom für Rechtsstreitigkeiten zwi-
schen Römern und Ausländern sowie zwischen Ausländern untereinander zuständig
war. Da das ius civile für sie nicht galt, war der Fremdenprätor noch in stärkerem Maße
auf eigene Rechtsetzung angewiesen und bildete das Recht entscheidend fort. Weil das
ius gentium daher flexibler und leichter zu handhaben war – ein Konsens genügte –,
wurde es auch auf Römer angewandt. Der zunehmende Handel mit Völkern, die nicht
römischem Recht unterfielen, führte auf der Grundlage der bona fides zur Entwicklung
wichtiger Klagen unter dem Mantel des ius gentium, namentlich Kauf, Miete, Pacht,
Werk, Dienst, Auftrag und Gesellschaft.16 Indem die römischen Juristen das ius gentium
rezipierten, wurde dieses zu einem Teil des ius civile.

27 Der Begriff ius civile ist auch im Gegensatz zum ius honorarium (Rn. 28) zu sehen. In die-
sem Sinne bedeutet er das alte (Gesetzes-)Recht, das in den Zwölf Tafeln und anderen,
die Zwölf Tafeln ergänzenden oder modifizierenden Gesetzen (z.B. der Lex Aquilia von
286 v.Chr., die das Schadensersatzrecht regelte) festgelegt war – im Gegensatz zum
Amtsrecht der Prätoren.17

4. „Ius honorarium“ und Edikte

28 Einer nicht mehr primär agrarisch, sondern zunehmend durch Handel und Unterneh-
mertum geprägten Wirtschaft genügte das alte ius civile (Rn. 26) nicht mehr, um die neu-
en Rechtsverhältnisse zu erfassen. Allmählich trat neben das alte formstrenge Recht ein
wesentlich flexibleres, durch den Prätor geschaffenes Recht, mit dem diese Lücken
ausgefüllt wurden (ius honorarium; griech. honos = Ehrenamt). Wesentliche Grundlage

14 Gaius, Institutionen, I, 1, Übersetzung aus Huchthausen u.a. (Hrsg.), Römisches Recht, 1975, S. 11.
15 Vgl. Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14. Aufl. 2005, S. 94 ff., 98.
16 Vgl. hierzu Bretone, Geschichte des römischen Rechts, 2. Aufl. 1998, S. 93 ff.
17 Vgl. Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14. Aufl. 2005, S. 31 ff.
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hierfür war das vom Fremdenprätor anzuwendende und fortgebildete ius gentium
(Rn. 26). Die Bedeutung des ius honorarium nahm im Lauf der Jahrhunderte immer mehr
zu, weil die Rechtsuchenden mit stets neuen Fragen an die Prätoren herantraten. Das ist
heute bei den Gerichten ebenso. Die Prätoren bildeten das Recht – entsprechend ihren
Kompetenzen – von Fall zu Fall fort. Heute gilt das vor allem für unsere Obergerichte, die
das Recht offen fortbilden. Ansonsten gilt heute das Prinzip, dass die Richter an das Ge-
setz gebunden sind; eben keine Gesetzgeber. Die prätorische Fortbildung des römi-
schen Rechts fand ihren Niederschlag im Edikt, aus dem das obige Zitat stammt
(Rn. 23). Nach der Formulierung des Juristen Papinian (142–212) bestand die Aufgabe
des Prätors darin, das überkommene Recht „zu unterstützen, zu ergänzen und zu ver-
bessern“.18 Hierauf beruhten alle wichtigen neuen Klagen aus den uns bis heute geläu-
figen Verträgen (Rn. 26). Die zu unflexiblen Klagen des alten ius civile wurden durch
vom Prätor gewährte Einreden (exceptiones) marginalisiert.

29Alle Magistrate hatten das Recht, Edikte (verbindliche Anordnungen gegenüber dem
Volk) zu erlassen (ius edicendi). Es war üblich, zu Beginn der einjährigen Amtszeit darin
Grundsätze über die zukünftige Amtsführung zu veröffentlichen. Von besonderer Be-
deutung war dies beim Prätor, der Klageformeln, die er anerkennen wollte, veröffent-
lichte. Damit aber nicht von Jahr zu Jahr die Grundsätze der Rspr. geändert wurden,
übernahm jeder Prätor in der Regel die Grundsätze seiner Vorgänger, sodass das präto-
rische Edikt regelmäßig fortgeschrieben wurde (Rn. 28). Viel später (etwa 130 n.Chr.)
kam es zu einer Abschlussredaktion der prätorischen Edikte durch den Juristen Juli-
an (etwa 100–170 n.Chr.). Durch den Auftrag zu diesem sog. edictum perpetuum19 stärk-
te Hadrian den Einfluss der Kaiser gegenüber den Prätoren.

III. Rechtsunterricht und Juristen

30Eine Juristenausbildung, wie sie uns heute als staatliche selbstverständlich ist, gab es in
Rom nicht. Zwar waren Rechtskenntnisse in der Oberschicht kulturelles Allgemeingut,
doch brauchte selbst ein Prätor kein Rechtskundiger zu sein; er wurde jedoch von
Rechtskundigen beraten (consilium). Das Amt des Prätors war ein notwendiges Durch-
gangsstadium in der Ämterlaufbahn zum Konsul. Eine Vorform von Verwissenschaft-
lichtung des Rechts begann mit den priesterlichen Rechtsauskünften. Mit der Laisierung
der Rechtskenntnisse ging auch die öffentliche Rechtsauskunft (Respondiertätigkeit)
auf Laien über. Coruncanius (ca. 250 v.Chr.) erteilte öffentlich Rechtsauskünfte und -un-
terricht. Er veröffentlichte „memorabilia responsa“ (bemerkenswerte Bescheide). Diese
Respondiertätigkeit war ein wichtiges Element der Rechtspflege. Alle Privatpersonen,
aber auch Prätoren und andere Magistrate, konnten so Gutachten über Rechtsfälle ein-
holen. 

Erste rechtswissenschaftliche Bearbeitungen der Gesetze entstanden, z.B. der Kommen-
tar zum ius civile von Quintus Mucius Scaevola (Libri XVI iuris civilis, ca. 90 v.Chr.).

18 D.1,1,7,1 (Papinian libro secundo definitionum). Übersetzung aus Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler, Corpus Iuris Civilis,
Bd. 2, 1995, S. 93 f.

19 Bis heute maßgebliche Edition von Lenel, Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 3. Aufl.
1927.
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1. Teil

IV. Strafrecht

31 Im bäuerlichen Stadtstaat reichte die Privatklage der Bürger gegeneinander oder die
Hausgewalt zur Wahrung des Rechtsfriedens aus. Bei den ,Germanen‘ werden wir später
Ähnliches sehen (Rn. 93). Gegen Ende der Republik wurde offenbar eine öffentliche
Strafjustiz erforderlich, die im 1. Jh. vornehmlich von Geschworenengerichten ausge-
übt wurde. Bei Verletzung individueller Rechte reichte es, den Konflikt unter Privaten zu
regeln. Als dies zur Konfliktbewältigung nicht mehr genügte, ging man zum öffentli-
chen Strafrecht über. Diese Entwicklung wiederholte sich im Mittelalter in ähnlicher
Weise (Rn. 190).

Die ersten Geschworenengerichte sollten über die Vergehen der Provinzstatthalter urteilen. Provinz-
statthalter wurden rekrutiert aus dem Kreis ehemaliger Magistrate. Die Ehrenämter wurden unentgelt-
lich ausgeübt. Während der Dauer der Statthalterschaft versuchten die Statthalter, sich bei der Verwal-
tung der Provinzen schadlos zu halten, insbesondere weil bei ihren Wahlkampagnen erhebliche Kosten
entstanden waren. Da die Geschworenengerichte für die Erpressungen der Statthalter mit Senatoren
besetzt waren, denen vielfach die gleiche Laufbahn vorschwebte oder die sie bereits hinter sich hatten,
blieben die Verfahren in der Regel erfolglos. Im Zuge der Reformbestrebungen zu Beginn der Bürger-
kriege versuchte man, durch eine andere Besetzung der Geschworenenbank Abhilfe zu schaffen. Durch
Sulla wurde das aber wieder rückgängig gemacht (82 v.Chr.). Man sieht hier erneut, wie stark die Ent-
wicklung des Rechts mit den politischen Entwicklungen verwoben war und ist.

32 Durch die leges Corneliae (82 v.Chr.) wurden ständige Straf-Schwurgerichte eingerich-
tet, die auch auf Kapitalstrafen erkennen konnten. Dort traten als Ankläger und Vertei-
diger Gerichtsredner auf, die aber keine Rechtskenntnisse zu haben brauchten. Auch
Cicero (106–43 v.Chr.) wirkte als Gerichtsredner. Ein erfolgreiches Auftreten als Gerichts-
redner – besonders als Verteidiger – sicherte hohes öffentliches Ansehen.20

20 Zum Strafrecht: Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14. Aufl. 2005, S. 81 ff.; grundlegend zur Vertiefung
Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, 1962; klassische Dar-
stellung von Mommsen, Römisches Strafrecht, 1899.

Rechtsgeschichte.fm  Seite 10  Mittwoch, 19. Juni 2019  1:16 13



Zusammenfassende Übersicht

11

2. Abschnitt

33Übersicht: Die römische Republik

Die Verfassung der Republik

Senat ⎯ Magistrat
Konsuln
Prätoren
Zensoren

     Kurulische Ädilen
            Quästoren

⎯ Diktator 
(von Konsuln ernannt)

Volkstribunen &
Plebejische Ädilen

Kuriatskomitien Tributskomitien Zenturiatskomitien Volksversammlung

entscheidet über

n Testament und 
Adoptionen

n Gesetzesvorlagen n Kriegserklärungen
n Bündnisse
n Anklage wegen be-

sonders schweren 
Verbrechens

n Gesetzesvorlagen

Römisches Volk wählt

Magistrat

n Konsuln: höchste Befehlsgewalt; Hauptaufgaben: Innen- und Außenpoli-
tik (in Notzeiten ernennt ein Konsul im Einvernehmen mit dem Senat für
max. 6 Monate einen Diktator)

n Prätoren: zunächst höchstes Staatsamt, ab 367 v.Chr. auf Rspr. beschränkt
(267 v.Chr. Einführung des Fremdenprätors)

n Ädilen: Marktaufsicht und Polizeigewalt; ab 367 v.Chr. (Leges Liciniae Sex-
tiae) Amt des kurulischen Ädilen eingeführt, die Marktaufsicht übernah-
men 

n Quästoren: Verwaltungs- und Steuerbeamte

n Zensoren: ehrenvollstes Amt, außerhalb der Ämterlaufbahn; zuständig für
Sittenaufsicht und für Volkszählung als Grundlage der Besteuerung

Senat

n Kontrolliert die Beamten

n Besetzung vorwiegend aus ehemaligen Beamten

n auf Ratschläge beschränkt (senatus consulti)

Volkstribun
Amt, 494 v.Chr. infolge des Ständekampfes als Vertreter der Plebs eingerich-
tet; Volkstribune waren unverletzlich gegenüber Beamten und besaßen 
Vetorecht bezüglich Gesetzen

Volksversammlung wählt Volkstribunen und plebejische Ädilen, Beschlüsse ab 287 v.Chr. 
(lex Hortensia) für das ganze Volk verbindlich
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